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1.0 Anlass und Aufgabenstellung 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Lohmar hat bereits in seiner Sitzung am 

23.03.2010 der Durchführung von Bauleitplanverfahrenen im Bereich des Krewels- 

hofes zugestimmt. 

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Lohmar hat in seiner Sitzung am 

01.07.2021 den Beschluss zur Durchführung der 26. Änderung des Flächennutzungs-

planes im Bereich des Krewelshofes an der L 288 gem. § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 

BauGB sowie den Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden gem. § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung am 

08.09.2022 gefasst. 

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den gleichen Bereich soll der Betrieb 

des „Erlebnisbauernhofs“ am Standort als maßgeblicher Bestandteil der Freizeit- und 

Tourismusinfrastruktur der Stadt Lohmar planungsrechtlich gesichert sowie Gestal-

tungsspielräume insbesondere mit Blick auf mögliche Freizeitangebote definiert wer-

den. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um den Betrieb und das Konzept 

„Erlebnisbauernhof“ im Bestand planungsrechtlich zu sichern und städtebaulich ver-

trägliche Entwicklungsmöglichkeiten festzulegen (STADTPLANUNG ZIMMERMANN 2023A). 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

 

L 288 
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Von der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ 

in Verbindung mit der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lohmar 

können potenziell Zusatzbelastungen durch Schall- und Schadstoffemissionen sowie 

optische Veränderungen entstehen, die sich auf das FFH-Gebiet bzw. das Vogel-

schutzgebiet „Wahner Heide“ auswirken können. Die minimale Entfernung des Plange-

bietes zu den Natura 2000-Gebieten beträgt ca. 175 m. 

 

Abb. 2 Natura 2000-Gebiete „Wahner Heide“ (FFH = violette Schraffur, VSG = orange Linie) zum 
Plangebiet (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:100.000. 

Die nachfolgenden Bilder zeigen beispielhaft die Lebensräume der „Wahner Heide“. 

  

Abb. 3 Teich mit Halboffenlandstrukturen.   Abb. 4 Ziegen als Landschaftspfleger. 

Es ist zu prüfen, ob von dem geplanten Vorhaben nachteilige Wirkungen auf die Natura 

2000-Gebiete ausgehen.  
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2.0 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH‑RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) ge-

hören zu den wichtigsten Beiträgen der Europäischen Union (EU) zum Erhalt der biolo-

gischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel besteht für die FFH‑Arten und -Lebens-

räume sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren beziehungsweise die Bestände der Arten und Lebensräume lang-

fristig zu sichern.  

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei 

Schutzinstrumente eingeführt: das europäische Schutzgebietssystem „Natura 2000“ 

(Habitatschutz) sowie die Bestimmungen zum Artenschutz.  

Das Schutzgebietssystem Natura 2000 besteht aus den FFH-Gebieten und den Vogel-

schutzgebieten. Für FFH-Lebensräume und -Arten der Anhänge I und II FFH-RL sowie 

für Vogelarten des Anhangs I und nach Art. 4 Abs. 2 V-RL haben die Mitgliedsstaaten 

entsprechende Schutzgebiete an die EU gemeldet. Der nordrhein-westfälische Beitrag 

zum Natura 2000-Netzwerk umfasst insgesamt 518 FFH-Gebiete und 27 Vogelschutz-

gebiete, was einem Anteil von 8,4 % der Landesfläche entspricht (MKULNV 2010). 

Rechtliche Grundlage bildet Art. 6 Abs. 3 der FFH-RL in Verbindung mit § 34 Abs. 1 

BNatSchG. Demnach sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, 

wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeig-

net sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Ein Projekt ist nur dann zulässig, 

wenn die zuständige Behörde feststellt, dass eine Beeinträchtigung des Natura 2000-

Gebiets und der Erhaltungsziele nicht eintritt. 
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

3.1 Lage des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie der 26. Änderung des Flächennut-

zungsplanes umfasst in der Gemarkung Scheiderhöhe, Flur 8 die Flurstücke 54 (teil-

weise), 70, 71 und 74 mit einer Fläche von ca. 7,5 ha. 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Lohmar stellt für den Bereich des Kre-

welshofs „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Zukünftig ist die Darstellung eines Son-

dergebietes „Erlebnisbauernhof“ im nördlichen Geltungsbereich sowie einer Grünfläche 

im südlichen Geltungsbereich vorgesehen.  

Die Darstellung des sonstigen Sondergebietes „Erlebnisbauernhof“ unterteilt sich in die 

Teilflächen „Hofstelle“ und „Spielepark“. 

  

Abb. 5 Auszug aus dem rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan. Quelle: STADTPLA-

NUNG ZIMMERMANN 2022B  

Abb. 6 Darstellung der 26. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes. Quelle: STADTPLA-

NUNG ZIMMERMANN 2022B  
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3.3 Bebauungsplan 

Sonstige Sondergebiete „Erlebnisbauernhof“ 

Die Sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Erlebnisbauernhof“ dienen 

der Unterbringung von gewerblichen Nutzungen sowie der Erholung und Freizeitgestal-

tung mit Bezug zur Landwirtschaft.  

SO1 Erlebnisbauernhof – Hofstelle  

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Erlebnisbauernhof – Hofstelle“ dürfen bauli-

che Anlagen maximal 60 % des Baugrundstücks überdecken (Grundflächenzahl 0,6). 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen und Nebenan-

lagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. 

SO2 Erlebnisbauernhof – Spielepark 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes „Erlebnisbauernhof – Spielepark“ wird die zu-

lässige Grundfläche baulicher Anlagen ebenfalls auf 0,4 begrenzt, so dass mindestens 

60 % des Baugebiets unversiegelt bleiben müssen. 

Die Höhe baulicher Anlagen dürfen maximal 12,5 Meter über Gelände sein. Da die Ge-

ländehöhe im Bereich des Spieleparks (ca. 70 Meter über NHN) ca. 1,5 Meter tiefer 

liegt als im Bereich der Burg Sülz (Firsthöhe 14 Meter über Gelände) muss die Höhe 

zulässiger baulicher Anlagen hinter der Firsthöhe der Burg Sülz deutlich zurückbleiben. 

Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erlebnisbauernhof“ 

Im südlichen Teilbereich soll durch die Festsetzung einer Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung „Erlebnisbauernhof“ die Herstellung einer gestalteten Grünfläche mit Bezug 

zur Landwirtschaft (beispielsweise Bauerngarten, Streuobstwiese) ermöglicht werden. 

Dieser Bereich dient der ruhigen Erholung und umfasst den Bereich südwestlich der 

Burg Sülz. 

Bauliche Anlagen, wie Sanitäranlagen oder Unterstände, sind in diesem Bereich nur 

untergeordnet zulässig. 

zusätzliche Stellplätze 

Innerhalb der privaten Grünfläche sind innerhalb der abgegrenzten Fläche „zusätzliche 

Stellplätze (zSt)“ an maximal 20 Kalendertagen im Jahr weitere Besucherstellplätze 

temporär zulässig.  Die Zu- und Abfahrt erfolgt über die Straße „Krewelshof“. 

Photovoltaik-Freianlage 

Innerhalb der privaten Grünfläche sind innerhalb der abgegrenzten Fläche „PV-Freian-

lage“ Anlagen zur Nutzung solarer Energie zulässig. 
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Verkehrsflächen 

Es wird zudem im nördlichen Teil des Plangebiets eine Verkehrsfläche festgesetzt.  

 

Abb. 7 Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ 
der Stadt Lohmar. Quelle: STADTPLANUNG ZIMMERMANN 2023B 
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4.0 FFH-Gebiet DE-5108-301 „Wahner Heide“ 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ in Verbindung 

mit der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lohmar befindet sich öst-

lich des 2.864 ha großen FFH-Gebietes DE-5108-301 „Wahner Heide“. Die Entfernung 

zueinander beträgt ca. 175 m.  

 

Abb. 8 Darstellung des gesamten Geltungsbereichs des FFH-Gebietes „Wahner Heide“ (violette 
Schraffur) mit Plangebiet (rote Fläche) auf Grundlage des Luftbildes. 

Das FFH-Gebiet wird wie folgt charakterisiert: „Von dem rechtsrheinisch im 19. Jahr-

hundert noch auf der sogenannten Heideterrasse bestehenden 3-5 km breiten, von der 

Sieg im Süden bis zur Ruhr im Norden über 80 km langen Heideband ist die Wahner 

Heide der letzte größere Rest. Infolge der militärischen Nutzung des Gebietes seit 

1810 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges blieben bis dahin etwa 2.000 ha Offen-

land erhalten. Allerdings bestockten sich in den letzten 50 Jahren die letzten Heideflä-

chen mehr und mehr mit sekundärem Birkenwald und über 1.000 ha gingen durch Ein-

richtung des Flugplatzes Köln-Bonn verloren. Seit 1994 wird ein Biotoppflege- und Ent-

wicklungskonzept umgesetzt, nach dem im Naturschutzgebiet ca. 500 ha Heide wieder 

mittels Entbuschung, Mahd und extensiver Schaf-, Rinder- und Ziegenbeweidung ent-

wickelt werden“ (LANUV 2023A).  
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4.1 Maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebietes „Wahner Heide“ 

Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu ei-

ner erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzu-

lässig. 

Für die Erhaltungs- oder Schutzziele maßgebliche Bestandteile eines Natura 2000-Ge-

bietes sind bei FFH-Gebieten die signifikanten Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen 

des Anhangs I FFH-RL (inklusive charakteristischer Arten) sowie von FFH-Arten des 

Anhangs II FFH-RL. Signifikante Vorkommen von Vogelarten des Anhangs I V-RL bzw. 

nach Art. 4 Abs. 2 V-RL sind von den Erhaltungszielen eines FFH-Gebiets nicht um-

fasst. 

Ist das Natura 2000-Gebiet bereits als nationales Schutzgebiet im Sinne des § 20  

Abs. 2 BNatSchG geschützt worden, so sind die relevanten Schutzziele und Schutz-

zwecke aus der entsprechenden Schutzgebietsverordnung zu berücksichtigen. Liegen 

keine konkreten Festlegungen vor, so beschränken sich die zu prüfenden maßgebli-

chen Bestandteile auf die, die in den jeweiligen Standard-Datenbögen aufgeführt sind. 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL 

Im Standard-Datenbogen (LANUV 2023B) des FFH-Gebietes „Wahner Heide“ werden 

die folgenden Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-RL genannt. 

Tab. 1 Im Standard-Datenbogen (LANUV 2023B) des FFH-Gebietes „Wahner Heide“ genannte 
Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-RL. 

Code Name 
Gesamt-

beurteilung 

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista B 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis CB 

3130 
Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorel-
letea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanujuncetea 

A 

3150 Natürliche eutrophe Seen und Altarme B 

3270 
Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenipodion rubri p.p 
und des Bidention p.p 

C 

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix B 

4030 Trockene europäische Heiden B 

6230 Bostgrasrasen B 

6510 Glatthafer- und Silgenknopfwiesen C 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore A 

9110 Hainsimsen-Buchenwald C 

9160 Stieleichen-Hainbuchenwald B 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur B 

91D0 Moorwälder C 

91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder B 

91F0 Hartholzauenwälder B 

 
Gesamtbeurteilung: A = Wert sehr hoch, B = Wert hoch, C = Wert mittel („signifikant“)  
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Überblick über die Arten gemäß Anhang II der FFH-RL 

Es werden im Standard-Datenbogen (LANUV 2023B) die folgenden Arten gemäß An-

hang II der FFH-RL genannt: 

Tab. 2 Im Standard-Datenbogen (LANUV 2022B) des FFH-Gebietes „Wahner Heide“ gelistete Ar-
ten gemäß Anhang II FFH-RL. 

Code Name Wissenschaftlicher Name Typ 
Gesamt-

beurteilung 

1193 Gelbbauchunke Bombina variegata p C 

1166 Kammmolch Triturus cristatus p C 

 
Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung  
Erhaltungszustand: A = Wert sehr hoch, B = Wert hoch, C = Wert mittel („signifikant“)  

Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten nach Ziffer 3.3 Standard-Datenbogen 

Als andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ) nach Ziffer 3.3 wird im Stan-

dard-Datenbogen (LANUV 2023B) für das FFH-Gebiet der Laubfrosch (Code 1203, 

Hyla arborea) genannt. 

4.2 Schutzziele und Maßnahmen 

„Die Erhaltung und Wiederherstellung großflächiger Heiden sowie Sandmager- und 

Borstgrasrasen durch Entbuschung, Mahd und Beweidung mit Heidschnucken und 

Rindern ist eine der prioritären Maßnahmen. Die Beweidung und Mahd der Aggeraue 

ist in dieses Maßnahmenpaket miteingeschlossen, da sie als Ausweichfläche für etwas 

reicheres Futter in Lamm- und Trockenzeiten sowie als Heulieferant für den Winter be-

nötigt wird. Vorrangig ist auch die Wiedervernässung und Entbuschung der Heide-

moore sowie die Wiederherstellung eines ca. 5 ha großen Moorkomplexes durch Ent-

nahme von Bauschutt. Als weiteres Ziel ist die Erhaltung der Eichen-, Buchen- und 

Moorwälder z. T. durch Ausweisung als Naturreservat bzw. durch naturnahe Bewirt-

schaftung sowie Ersatz der Fremdbestockungen durch naturnahe Baumarten zu nen-

nen. Vorgesehen ist weiterhin die Heideflächen im Naturschutzgebiet Wahner Heide 

mit den ausgedehnten Heideflächen auf dem Flughafen durch Öffnen der Waldbarriere 

mit breiteren Korridoren zu verbinden, was vor allem für die auf die Offenlandflächen 

angewiesenen Arten wie Heidelerche, Neuntöter, Ziegenmelker, Schwarzkehlchen und 

Wendehals von Bedeutung ist“ (LANUV 2023A). 

Für das FFH-Gebiet „Wahner Heide“ werden zudem Erhaltungsziele und -maßnahmen 

formuliert (LANUV 2023C). 

4.3 Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf 

das Gebiet 

Für das FFH-Gebiet „Wahner Heide“ werden im Standard-Datenbogen (LANUV 2023B) 

Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit mittlerem/geringem Einfluss auf das 

Gebiet genannt.  
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Tab. 3 Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit negativen Auswirkungen auf das FFH-
Gebiet „Wahner Heide“ (LANUV 2023B). 

Rangskala Bedrohungen und  
Belastungen 
(Code) 

Bedeutung innerhalb/ 
außerhalb/ 
beides  

mittlerer/geringer Einfluss 

M B01.02 
Erstaufforstung mit nicht autochtho-
nen Arten 

i 

M D04.01 Flughafen o 

M G04.01 Militärübungen i 

M K04.01 Konkurrenz bei Pflanzen i 

M K05.01 
Reduzierte Reproduktion/Genetische 
Depression bei Tieren (Inzucht) 

i 

H = stark, M = mittel, L = gering, i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides 

4.4 Güte und Bedeutung nach Standard-Datenbogen Ziffer 4.2 

Es werden im Standard-Datenbogen (LANUV 2023B) keine Angaben zu Güte und Be-

deutung des Schutzgebietes gegeben.  

4.5 Darstellung der Bedeutung des Schutzgebietes 

„Das von Relief- und Bodenausstattung äußerst abwechslungsreiche Gebiet weist eine 

hohe Biotop- und Artenvielfalt auf, die für den südlichen Teil des Niederrheins ausge-

sprochen repräsentativ und in dieser Vielfalt und Ausdehnung nur noch hier erhalten 

ist. Sie enthält, bedingt durch die über 180 Jahre andauernde militärische Nutzung ei-

nen hohen Anteil an Magerstandorten, die besonders in den beiden z. Zt. bereits wie-

der geöffneten größeren Heidegebieten, dem Geisterbusch im Nordosten und dem sich 

quer von Ost nach West erstreckenden Südheidezug zahlreichen gefährdeten Pflanzen 

und Tierarten Lebensraum bieten. Diese Heidegebiete sowie kleine, meist gut erhal-

tene Heidemoore sind eingebettet in einen breiten Gürtel von z. T alten bodensauren 

Eichenwäldern und Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwäldern auf trockenen bis feuch-

ten Standorten in gutem, teils hervorragendem Erhaltungszustand, die im Osten auf 

den Bergischen Randhöhen von Hainsimsen-Buchenwald abgelöst werden. Im unteren 

Drittel des Gebietes quert das mit Moorwald und Erlenbruchwäldern bestockte Scheu-

erbachtal von der Ost- bis zur Westgrenze. Im Südostzipfel machen in der Aggeraue 

die Altwässer mit Erlen-Eschen- und Weidenwäldern sowie Eichen-Eschen-Ulmenwald 

und die Flachland-Mähwiesen den Wert des Gebietes aus und erhöhen damit noch die 

Vielfalt des Heidegebietes. Im Nordosten schließt sich der Königsforst mit seinen sau-

ren Eichen- und Buchenwäldern an und bildet mit den Wäldern der Wahner Heide ei-

nen großflächigen Verbund“ (LANUV 2023A). 
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5.0 VSG DE-5108-401 „Wahner Heide“ 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ in Verbindung 

mit der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lohmar befindet sich öst-

lich des 3.039 ha großen Vogelschutzgebietes DE-5108-401 „Wahner Heide“. Die Ent-

fernung zueinander beträgt ca. 175 m.  

 

Abb. 9 Darstellung des gesamten Geltungsbereichs des Vogelschutzgebietes „Wahner Heide“ 
(orange Linie) mit Plangebiet (rote Fläche) auf Grundlage des Luftbildes. 

Das Vogelschutzgebiet wird wie folgt charakterisiert: „Von dem rechtsrheinisch im 19. 

Jahrhundert auf der sogenannten Heideterrasse bestehenden 3-5 km breiten, von der 

Sieg im Süden bis zur Ruhr im Norden über 80 km langen Heideband ist die Wahner 

Heide der letzte größere Rest. Infolge der militärischen Nutzung des Gebietes seit 

1810 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges blieben bis dahin etwa 2.000 ha Offen-

land erhalten. Allerdings bestockten sich in den letzten 50 Jahren die letzten Heideflä-

chen mehr und mehr mit sekundärem Birkenwald und über 1.000 ha gingen durch Ein-

richtung des Flugplatzes Köln-Bonn verloren. Seit 1994 wird ein Biotoppflege- und Ent-

wicklungskonzept umgesetzt, nach dem im NSG ca. 500 ha Heide wieder mittels Ent-

buschung, Mahd und extensiver Schaf-, Rinder- und Ziegenbeweidung entwickelt wer-

den“ (LANUV 2023D).  
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5.1 Maßgebliche Bestandteile des VSG „Wahner Heide“ 

Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu ei-

ner erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzu-

lässig. 

Für die Erhaltungs- oder Schutzziele maßgebliche Bestandteile eines Natura 2000-Ge-

bietes sind bei Vogelschutzgebieten die signifikanten Vorkommen von Vogelarten des 

Anhangs I VSchRL bzw. nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL (MKULNV 2010). Lebensräume 

des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind von den Erhaltungszielen des Vogelschutzge-

bietes nicht umfasst. 

Überblick über die Arten gemäß Anhang II der FFH-RL 

Es werden im Standard-Datenbogen (LANUV 2023E) die folgenden Arten gemäß An-

hang II der FFH-RL genannt: 

Tab. 4 Im Standard-Datenbogen (LANUV 2022B) des VSG „Wahner Heide“ gelistete Arten gemäß 
Anhang II FFH-RL. 

Code Name Wissenschaftlicher Name Typ 
Gesamt-

beurteilung 

A229 Eisvogel Alcedo atthis r C 

A257 Wiesenpieper Anthus pratensis r C 

A224 Ziegenmelker Caprimulgus europaeus r C 

A726 Flussregenpfeifer Charadrius dubius r C 

A082 Kornweihe Circus cyaneus w C 

A238 Mittelspecht Dendrocopos medius r B 

A236 Schwarzspecht Dryocopus martius r B 

A708 Wanderfalke Falco peregrinus c C 

A099 Baumfalke Falco subbuteo r C 

A153 Bekassine Gallinago gallinago r C 

A639 Kranich Grus grus c C 

A233 Wendehals Jynx torquilla r C 

A338 Neuntöter Lanius collurio r B 

A653 Raubwürger Lanius excubitor w B 

A246 Heidelerche Lullula arborea r B 

A271 Nachtigall Luscinia megarhynchos r C 

A074 Rotmilan Milvus milvus r C 

A337 Pirol Oriolus oriolus r C 

A072 Wespenbussard Pernis apivorus r B 

A274 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus r C 

A234 Grauspecht Picus canus r B 

A718 Wasserralle Rallus aquaticus r C 

A276 Schwarzkehlchen Saxicola rubicola r B 

A690 Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis r C 

 
Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung  
Erhaltungszustand: A = Wert sehr hoch, B = Wert hoch, C = Wert mittel („signifikant“)  
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Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten nach Ziffer 3.3 Standard-Datenbogen 

Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ) nach Ziffer 3.3 werden im Stan-

dard-Datenbogen (LANUV 2023E) nicht genannt.  

5.2 Schutzziele und Maßnahmen 

„Die Erhaltung und Wiederherstellung grossflächiger Heiden sowie Sandmager- und 

Borstgrasrasen durch Entbuschung, Mahd und Beweidung mit Heidschnucken und 

Rindern ist eine der prioritären Massnahmen. Die Beweidung und Mahd der Aggeraue 

ist in dieses Massnahmenpaket miteingeschlossen. Vorrangig ist auch die Wieder-

vernässung und Entbuschung der Heidemoore sowie die Wiederherstellung eines ca. 5 

ha grossen Moorkomplexes durch Entnahme von Bauschutt. Als weiteres Ziel ist die 

Erhaltung der Eichen-, Buchen- und Moorwälder z. T. durch Ausweisung als Naturre-

servat bzw. durch naturnahe Bewirtschaftung sowie Ersatz der Fremdbestockungen 

durch bodenständige Baumarten zu nennen. Vorgesehen ist weiterhin die Heideflä-

chen im NSG Wahner Heide mit den ausgedehnten Heideflächen auf dem Flughafen 

durch Öffnen der Waldbarriere mit breiteren Korridoren zu verbinden, was vor allem für 

die auf die Offenlandflächen angewiesenen Arten wie Heidelerche, Neuntöter, Ziegen-

melker, Schwarzkehlchen und Wendehals von Bedeutung ist“ (LANUV 2023D). 

Für das VSG „Wahner Heide“ werden zudem Erhaltungsziele und -maßnahmen formu-

liert (LANUV 2023E). 

5.3 Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf 

das Gebiet 

Für das Vogelschutzgebiet „Wahner Heide“ werden im Standard-Datenbogen (LANUV 

2023F) Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet 

genannt.  

Tab. 5 Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit negativen Auswirkungen auf das Vogel-
schutzgebiet „Wahner Heide“ (LANUV 2023E). 

Rangskala Bedrohungen und  
Belastungen 
(Code) 

Bedeutung innerhalb/ 
außerhalb/ 
beides  

mittlerer/geringer Einfluss 

H D01 Straßen, Wege und Schienenverkehr i 

H D04.01 Flughafen i 

H E01 Siedlungsgebiete, Urbanisation o 

H G01 
Sport und Freizeit (outdoor-Aktivitä-
ten) 

i 

H G01.02 
Wandern, Reiten, Radfahren (nicht 
motorisiert) 

i 

H = stark, M = mittel, L = gering, i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides 

5.4 Güte und Bedeutung nach Standard-Datenbogen Ziffer 4.2 

Es werden im Standard-Datenbogen (LANUV 2023E) keine Angaben zu Güte und Be-

deutung des Schutzgebietes gegeben.  
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5.5 Darstellung der Bedeutung des Schutzgebietes 

„Das von Relief- und Bodenausstattung äußerst abwechslungsreiche Gebiet weist eine 

hohe Biotop- und Artenvielfalt auf, die für den südlichen Teil des Niederrheins ausge-

sprochen repräsentativ und in dieser Vielfalt und Ausdehnung nur noch hier erhalten 

ist. Sie enthält, bedingt durch die über 180 Jahre andauernde militärische Nutzung ei-

nen hohen Anteil an Magerstandorten, die besonders in den beiden z. Zt. bereits wie-

der geöffneten größeren Heidegebieten, dem Geisterbusch im Nordosten und dem sich 

quer von Ost nach West erstreckenden Südheidezug zahlreichen gefährdeten Pflanzen 

und Tierarten Lebensraum bieten. Diese Heidegebiete sowie kleine, meist gut erhal-

tene Heidemoore sind eingebettet in einen breiten Gürtel von z. T alten bodensauren 

Eichenwäldern und Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwäldern auf trockenen bis feuch-

ten Standorten in gutem, teils hervorragendem Erhaltungszustand, die im Osten auf 

den Bergischen Randhöhen von Hainsimsen-Buchenwald abgelöst werden. Im unteren 

Drittel des Gebietes quert das mit Moorwald und Erlenbruchwäldern bestockte Scheu-

erbachtal von der Ost- bis zur Westgrenze. Im Südostzipfel machen in der Aggeraue 

die Altwässer mit Erlen-Eschen- und Weidenwäldern sowie Eichen-Eschen-Ulmenwald 

und die Flachland-Mähwiesen den Wert des Gebietes aus und erhöhen damit noch die 

Vielfalt des Heidegebietes. Im Nordosten schließt sich der Königsforst mit seinen sau-

ren Eichen- und Buchenwäldern an und bildet mit den Wäldern der Wahner Heide ei-

nen großflächigen Verbund. Für das Vogelschutzgebiet sind die Brutbestände von Hei-

delerche, Mittelspecht, Neuntöter, Ziegenmelker (Arten nach Anhang I der EG-Vogel-

schutzrichtlinie) sowie von Schwarzkehlchen und Wendehals (Arten nach Art. 4 der 

EG-Vogelschutzrichtlinie) von besonderer Bedeutung“ (LANUV 2023C). 
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6.0 Analyse der vorhabensspezifischen Beeinträchtigungen im 

Hinblick auf Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete „Wahner Heide“  

Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn entweder einzelne Faktoren eines Funktionsge-

füges oder das Zusammenspiel der Faktoren derart beeinflusst werden, dass die Funk-

tionen des Systems gestört werden. Zu berücksichtigen sind alle relevanten bau-, an-

lage- und betriebsbedingten Wirkungen und Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens 

entsprechend ihrer Intensität und ihrer maximalen Einflussbereiche auf die Lebens-

raumtypen und Arten (MKULNV 2016A). 

Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Veränderungen und Störungen in 

ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Natura 2000-Gebiet seine 

Funktion in Bezug auf die Erhaltungsziele gemäß FFH-RL bzw. VSchRL oder die für 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur noch in eingeschränktem Umfang er-

füllen kann (MKULNV 2016A). 

6.1 Wirkungen des Vorhabens 

Im Zusammenhang mit den geplanten Bauleitplanverfahren erfolgt die vorgesehene 

dauerhafte Beanspruchung und Überplanung von Freifläche außerhalb der Gebietsku-

lisse der Natura 2000-Gebiete. Dementsprechend werden direkte Wirkungen auf die 

genannten Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen.  

Im Folgenden werden die vorhabensspezifischen Wirkungen näher betrachtet, die trotz 

der Entfernung zu Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten führen könnten. Da-

bei ist zu beachten, dass sich zwischen dem Plangebiet und den Natura 2000-Gebie-

ten die Bundesautobahn A 3 befindet, die zu einer erheblichen Vorbelastung und Zer-

schneidung führt.  

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 

auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 

Baufeldfreimachung / Bauphase 

Mit der Baufeldfreimachung findet eine Flächeninanspruchnahme mit dauerhafter Ent-

fernung der vorhandenen Biotopstrukturen statt.  

In der Bauphase können Flächen beansprucht werden, die über die Planungsfläche 

hinausgehen (Einrichtung oder Nutzung von Lager- und Abstellflächen, Rangieren von 

Baufahrzeugen und -maschinen).  

Baustellenbetrieb 

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie 

das Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. 

Stoffliche Emissionen wie Staub und Abgase sind lediglich in einem geringen Umfang 

zu erwarten.   
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Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Im Plangebiet wird es im nördlichen Bereich durch Überbauung oder Versiegelung zu 

einem Flächenverlust von Lebensraumstrukturen kommen.  

Silhouettenwirkung 

Durch neue Gebäude bzw. bauliche Einrichtungen kann es ggf. zu einer Silhouetten-

wirkung kommen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Bebauung ist diese jedoch 

nur in geringem Umfang zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch die Nutzung des Plangebietes. 

Dadurch ergibt sich eine Zunahme der akustischen und optischen Wirkungen, wobei 

bestehende Vorbelastungen durch die bereits vorhandene Nutzung im Plangebiet zu 

berücksichtigen sind.   

6.2 Ergebnis der FFH-Vorprüfung und weitere Vorgehensweise 

Das Plangebiet unterliegt bereits heute einer überwiegenden Nutzung als Erlebnisbau-

ernhof. Wesentliche Änderungen der Wirkungen auf die Natura 2000-Gebiete sind da-

her durch den Bebauungsplan sowie die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 

nicht zu erwarten.  

Für die Arten des Anhangs II ist das Plangebiet aufgrund seiner anthropogenen Über-

prägung sowie den damit verbundenen optischen und akustischen Störwirkungen nicht 

geeignet. Eine wesentliche Zunahme der Schall- und Schadstoffemissionen im Plange-

biet ist ebenfalls nicht vorgesehen. Somit ergibt sich auch keine Betroffenheit von Le-

bensraumtypen durch Schadstoffeinträge. Entsprechend werden auch keine indirekten 

Beeinträchtigungen auf die Natura 2000-Gebiete und ihre Erhaltungsziele und Schutz-

zwecke entstehen.  

Das geplante Vorhaben löst keine Beeinträchtigungen aus, die zu einer Störung der 

Funktion des FFH- und Vogelschutzgebietes „Wahner Heide“ führen. Auswirkungen, 

die zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH- und Vogelschutzgebietes, seiner Er-

haltungsziele oder der für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen, werden 

ausgeschlossen. Das Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsstudie liegt nicht vor. 

6.3 Beurteilung möglicher Summationseffekte 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung der FFH-RL und der V-RL (MKULNV 2016A) er-

folgt die überschlägige Prognose zu möglichen, erheblichen Beeinträchtigungen unter 

Berücksichtigung möglicher Summationseffekte.  

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG und MKULNV 2016 erfolgt die überschlägige Prognose 

zu möglichen, erheblichen Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung möglicher Sum-

mationseffekte. Summationseffekte können sich durch weitere Pläne und Projekte, die 
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sich im räumlichen Zusammenhang mit dem Plangebiet und den Natura 2000-Gebie-

ten „Wahner Heide“ befinden, ergeben.  

Durch den Bebauungsplan „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ in Verbindung mit der 26. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lohmar können nachteilige Auswir-

kungen auf die Natura 2000-Gebiete „Wahner Heide“ offensichtlich ausgeschlossen 

werden. Da das Vorhaben demnach keine nachteiligen oder erheblichen Beeinträchti-

gungen auslöst, entfällt eine weitergehende Betrachtung der weiteren Pläne und Pro-

jekte, da sich darüber hinaus keine Wirkungen summieren können. 
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7.0 Zusammenfassung 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Lohmar hat bereits in seiner Sitzung am 

23.03.2010 der Durchführung von Bauleitplanverfahrenen im Bereich des Krewels- 

hofes zugestimmt. 

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Lohmar hat in seiner Sitzung am 

01.07.2021 den Beschluss zur Durchführung der 26. Änderung des Flächennutzungs-

planes im Bereich des Krewelshofes an der L 288 gem. § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 

BauGB sowie den Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden gem. § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung am 

08.09.2022 gefasst. 

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den gleichen Bereich soll der Betrieb 

des „Erlebnisbauernhofs“ am Standort als maßgeblicher Bestandteil der Freizeit- und 

Tourismusinfrastruktur der Stadt Lohmar planungsrechtlich gesichert sowie Gestal-

tungsspielräume insbesondere mit Blick auf mögliche Freizeitangebote definiert wer-

den. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um den Betrieb und das Konzept 

„Erlebnisbauernhof“ im Bestand planungsrechtlich zu sichern und städtebaulich ver-

trägliche Entwicklungsmöglichkeiten festzulegen. 

Von der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ 

in Verbindung mit der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lohmar 

können potenziell Zusatzbelastungen durch Schall- und Schadstoffemissionen sowie 

optische Veränderungen entstehen, die sich auf das FFH-Gebiet bzw. das Vogel-

schutzgebiet „Wahner Heide“ auswirken können. Die minimale Entfernung des Plange-

bietes zu den Natura 2000-Gebieten beträgt ca. 175 m. 

Beurteilung möglicher Summationseffekte 

Durch den Bebauungsplan „Erlebnisbauernhof Krewelshof“ in Verbindung mit der 26. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lohmar können nachteilige Auswir-

kungen auf die Natura 2000-Gebiete „Wahner Heide“ offensichtlich ausgeschlossen 

werden. Da das Vorhaben demnach keine nachteiligen oder erheblichen Beeinträchti-

gungen auslöst, entfällt eine weitergehende Betrachtung der weiteren Pläne und Pro-

jekte, da sich darüber hinaus keine Wirkungen summieren können. 

Ergebnis der FFH-Vorprüfung und weitere Vorgehensweise 

Das Plangebiet unterliegt bereits heute einer überwiegenden Nutzung als Erlebnisbau-

ernhof. Wesentliche Änderungen der Wirkungen auf die Natura 2000-Gebiete sind da-

her durch den Bebauungsplan sowie die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 

nicht zu erwarten.  

Für die Arten des Anhangs II ist das Plangebiet aufgrund seiner anthropogenen Über-

prägung sowie den damit verbundenen optischen und akustischen Störwirkungen nicht 

geeignet. Eine wesentliche Zunahme der Schall- und Schadstoffemissionen im Plange-

biet ist ebenfalls nicht vorgesehen. Somit ergibt sich auch keine Betroffenheit von Le-
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bensrumtypen durch Schadstoffeinträge. Entsprechend werden auch keine indirekten 

Beeinträchtigungen auf die Natura 2000-Gebiete und ihre Erhaltungsziele und Schutz-

zwecke entstehen.  

Das geplante Vorhaben löst keine Beeinträchtigungen aus, die zu einer Störung der 

Funktion des FFH- und Vogelschutzgebietes „Wahner Heide“ führen. Auswirkungen, 

die zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH- und Vogelschutzgebietes, seiner Er-

haltungsziele oder der für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen, werden 

ausgeschlossen. Das Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsstudie liegt nicht vor. 

 

 

Warstein-Hirschberg, Oktober 2023 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
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